
WOHNEN & ARBEITEN IN DER STIFTUNG KAROLINENHEIM

INFORMATIONEN ÜBER UNS



SEITE 2

INTERVIEW MIT 
ROLF LÜTHI,
MITARBEITER HOLZWERKSTATT, 
WOHNHAFT IM STUDIO 
«STÖCKLI».

INTERVIEW MIT 
ESTHER RÜFENACHT,
MITARBEITERIN HOLZWERKSTATT,  
WOHNHAFT AUF EINER 
WG IM WOHNHEIM.

Rolf, wie lange wohnst und  
arbeitest du im Karolinenheim?
Schon 30 Jahre.

Was schätzt du besonders hier?
K-Lumet (Anzündhilfe) herstellen, ich mache alles etwas. Ich 
schätze die gute Arbeit hier. Das Arbeiten miteinander.

Wie sieht ein gelungener  
Arbeitstag in der Werkstatt aus?
Wir haben es lustig beim Arbeiten. Holzteile verleimen und 80 
K-Lumet erstellen zum Grillieren.

Was gefällt dir in Rumendingen?
An Rumendingen gefällt mir, dass ich abseits bin im Bauerndorf 
und nicht in der Stadt. Da es keinen ÖV gibt, spaziere ich viel 
oder fahre mit dem Velo bis zur Autobahn.

Wie erlebst du das selbstständige Wohnen im Studio?
Ganz gut, Selbstständigkeit ist sehr gut.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?
Wenn jemand zu uns in die Werkstatt oder ins Wohnheim 
schnuppern kommt, dann suche ich gerne den Kontakt und 
beantworte Fragen.

Esther, seit wann wohnst und  
arbeitest du im Karolinenheim?
Ich weiss es nicht, schon lange.

Was schätzt du besonders hier?
Das Arbeiten ist mega schön.

Was gefällt dir in Rumendingen?
Alles, ich gehe gerne spazieren hier.

Was gefällt dir auf deiner Wohngruppe besonders gut?
Ich helfe kochen. Mein Zimmer putzen. Ich mache gerne Yoga 
hier.

Wie findest du das Wohnen auf deiner Wohngruppe?
Mega schön. Wegen dem Selbstständigwerden.

Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Mandala malen, Musik hören, DVD schauen, Puzzle, Sportgruppe



DIE STIFTUNG KAROLINENHEIM IST MEHR ALS  
EINE INSTITUTION - EIN ZUHAUSE FÜR MENSCHEN
MIT BESONDEREN BEDÜRFNISSEN.
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Es freut uns, dass Sie sich für die Stiftung Karoli-
nenheim interessieren. Auf den folgenden Seiten 
erhalten Sie einen Einblick mit den wichtigsten 
Informationen.

Angebot
Die Angebote der Stiftung Karolinenheim in 
Rumendingen richten sich an Menschen mit 
einer kognitiven Beeinträchtigung, die nicht 
selbstständig wohnen und leben können. Die 
Klientinnen und Klienten werden im Wohn-
bereich betreut von Sozialpädagoginnen und 
Fachpersonen Betreuung, im Arbeitsbereich 
von agogisch ausgebildeten Fachpersonen je 
Berufsrichtung. Besteht ein Bedarf an professio-
neller medizinischer Pflege oder professioneller 
psychiatrischer Betreuung, kann dies im Karoli-
nenheim nicht angeboten werden.

Es werden geschützte Arbeitsplätze im Bereich 
Holzwerkstatt, Lingerie, Küche, Reinigung und 
Hauswartung angeboten. Diese können auch 
von extern wohnenden Klientinnen und Klienten 
besetzt werden.

Im Atelier finden die Klientinnen und Klienten, 
die keiner leistungsorientierten Arbeit nach-
gehen, eine sinnstiftende Tagesstruktur. Dieses 
Angebot steht nur intern wohnenden Klientin-
nen und Klienten offen.

Im Wohnen besteht ein 365-Tage-Angebot in 
verschiedenen Wohnformen.

Zielgruppe
Erwachsene Menschen mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung mit einer IV-Rente.

Aufnahme
Einem möglichen Eintritt geht ein Schnupperauf-
enthalt voraus, welcher in der Regel ein bis zwei 
Wochen dauert. Der Eintritt erfolgt nach Ab-
schluss des Aufenthaltsvertrages zum vertraglich 
vereinbarten Zeitpunkt. Für den Schnupperauf-
enthalt wird kein Tarif in Rechnung gestellt.

HANDGEFERTIGTE HOLZSPIELWAREN UND PRODUKTE  
ERHÄLTLICH IN UNSEREM VERKAUFSLADEN.



BEREICH ARBEIT
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Arbeitsangebote
Geschützte Arbeitsplätze in der Holzwerkstatt, 
in der Küche, in der Lingerie, in der Reinigung 
und im Bereich Hauswartung/Garten.

Betriebszeiten der Werkstätten
Fixe Betriebsferien in der KW 30/31 und KW 
52, daneben durchgehend geöffnet.

Arbeitszeiten von 8.30 – 12.00 / 13.30 – 17.10, 
am Freitag bis 16.00 Uhr. Jeweils am Vormittag 
und Nachmittag 15 Minuten Pause, Ausnahme 
Freitagnachmittag.

Klientinnen und Klienten, die von extern kom-
men, haben auf die ÖV-Verbindungen ange-
passte Arbeitszeiten.

Transportdienste
Für Klientinnen und Klienten, die von extern 
kommen, besteht ein Transportdienst ab Wy-
nigen Bahnhof.

Lohn
Die Klientinnen und Klienten sind im Stunden-
lohn angestellt. Sie erhalten einen individuellen 
Lohn je nach persönlicher Leistung. Der Lohn 
wird monatlich ausgezahlt. Der individuelle Lohn 
wird jährlich überprüft.

Versicherung
Die Klientinnen und Klienten sind in der Stiftung 
Karolinenheim in allen Bereichen (Werkstätten, 
Beschäftigung, Wohnen & Freizeit) gegen Be-
triebs- und Nichtbetriebsunfall bei der SUVA 
versichert.

Weiter benötigen sie eine Haftpflichtversiche-
rung. Diese liegt in der Verantwortung der 
Klientinnen und Klienten und deren System.



BEREICH WOHNEN & FREIZEIT
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Wohnformen
-  Im Wohnheim gibt es 5 Wohngruppen mit 

je 7 Plätzen
-  Im Stöckli gibt es 2 Studiowohnungen
-  Im Wohnstock des Verwaltungsgebäudes gibt 

es eine Aussenwohngruppe mit 4 Plätzen und 
einem Studio

-  In Wynigen gibt es eine Aussenwohngruppe 
mit 4 Plätzen

Öffnungszeiten
Die Wohnangebote der Stiftung Karolinenheim 
sind 365 Tage im Jahr geöffnet.

Die Wohngruppen im Haupthaus sind jeweils 
von Montag bis Freitag 7.00 – 10.00 Uhr und 
17.00 – 22.00 Uhr betreut. Am Wochenende 
von 10.00 – 22.00 Uhr.

Die AWGs sind teilbetreut und erfordern eine 
grössere Selbstständigkeit und Eigenverant-
wortung.

Die Betreuung bei Krankheit tagsüber ist durch 
die Tagesbetreuung gewährleistet.

Betreuung in der Nacht
In der Nacht bieten wir einen Nachtpikett an. 
Benötigt die Klientin oder der Klient eine Hil-
festellung, kann mit der Rufanlage geklingelt 
werden.

Freizeit
Auf die Möglichkeit einer aktiven und abwechs-
lungsreichen Freizeitgestaltung wird Wert gelegt. 
Die Angebote der Stiftung Karolinenheim sind: 
Unihockeygruppe, offenes Musizieren, Band, 
Handarbeitsgruppe, Trampolin-Training, Squash 
und Yoga.

Extern können die Angebote von Procap Burg-
dorf oder die Angebote der Freizeitgruppe FZG 
Burgdorf besucht werden. Weiter dürfen selbst-
verständlich persönliche Hobbys nach Interesse 
und Wunsch in der Umgebung gepflegt werden.

Die Wohngruppen sind mit WLAN und TV aus-
gestattet. Persönliche technische Geräte können 
mitgebracht werden. Bei Bedarf werden die Klien-
tinnen und Klienten bei der Nutzung unterstützt.

Ferien
Die Klientinnen und Klienten können 20 Ferien-
tage ausserhalb der Stiftung Karolinenheim ver-
bringen. In dieser Zeit wird gemäss Tarifregelung 
ein reduzierter Tarif in Rechnung gestellt.

Die Aufenthaltsplanung wird 3x jährlich einge-
fordert. Absenzen, welche diese Anzahl Tage 
überschreiten, sind bewilligungspflichtig und bei 
der Geschäftsleitung zu beantragen. Zusätzliche 
Ferientage werden gemäss Tarifregelung als 
Abwesenheitstage in Rechnung gestellt.
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Spitalaufenthalt oder Krankheit  
mit Pflege zu Hause
Bei Abwesenheit infolge Spitalaufenthalts oder 
Pflege zu Hause stellen wir vom 1. bis zum 180. 
Abwesenheitstag einen reduzierten Tarif gemäss 
Tarifregelung der GSI in Rechnung.

Medizinische Versorgung
Die Klientinnen und Klienten wählen einen 
Hausarzt ihrer Wahl. Die Stiftung Karolinenheim 
arbeitet mit dem Praxiszentrum in Wynigen zu-
sammen. Die Klientinnen und Klienten können 
für die hausärztliche Versorgung dort angemel-
det werden. Arzttermine in Wynigen oder Burg-
dorf werden bei Bedarf durch das Personal der 
Stiftung Karolinenheim begleitet. Arztbesuche 
zu persönlichen Ärzten in grösserer Entfernung 
müssen vom System begleitet werden.

Medizinische Untersuchungen werden mit dem 
zugehörigen System abgesprochen. Ausnahme 
bilden Notfälle, hier handelt das Personal un-
verzüglich nach bestem Wissen und Gewissen.

Die Stiftung Karolinenheim besitzt ein medi-
zinisches Konzept. Auf Wunsch kann dieses 
eingesehen werden.

Da die Stiftung Karolinenheim viele älter wer-
dende Klientinnen und Klienten betreut, wird 
den Systemen empfohlen, im Familienkreis eine 
Patientenverfügung zu erarbeiten und auszu-
füllen. Bitte informieren Sie die Wohngruppen-
teams über diese Verfügung.

Medikamente
Fix verordnete rezeptpflichtige Medikamente 
werden durch die Apotheke Ryser AG in Burg-
dorf in sogenannten Wochenblistern bereit-
gestellt. Ärztliche Verordnungen sind für die 
Stiftung Karolinenheim verbindlich.

Das Mitbringen von persönlichen nicht rezept-
pflichtigen Mitteln ist möglich, es muss eine 
Bestätigung ausgefüllt werden. Bitte sprechen 
Sie sich mit den Wohngruppenteams ab.

Bitte melden Sie uns geplante Ferien frühzeitig, 
sodass die Bestellung der Wochenblister bei der 
Apotheke rechtzeitig gemacht werden kann.

Finanzen
Die Klientinnen und Klienten haben Anspruch 
auf ein angemessenes Taschengeld, welches 
ihnen von der gesetzlichen Vertretung zur Ver-
fügung gestellt wird. Bei Bedarf unterstützt 
die Wohngruppe die Verwaltung des Taschen-
geldes.

Freiheitseinschränkende Massnahmen
Für die Sicherheit der Klientinnen und Klienten 
während des Aufenthalts ist die Stiftung Karoli-
nenheim zuständig. Welche Risiken zur Ermög-
lichung von Autonomie und Selbstbestimmung 
eingegangen werden, wird mit den Klientinnen, 
Klienten und den gesetzlichen Vertretungen be-
sprochen. Sollte die Sicherheit der Klientinnen 
und Klienten gefährdet sein, werden freiheits-
beschränkende Massnahmen installiert. Diese 
werden regelmässig überprüft und sorgfältig 
dokumentiert.

Rechtliche Situation
Die gesetzlichen Vertretungen der Klientinnen 
und Klienten benötigen eine offizielle Ernen-
nungsurkunde durch die Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörde (KESB). Eine Kopie der 
Ernennungsurkunde wird zusammen mit dem 
Aufenthaltsvertrag eingefordert.

Sexualität, Beziehung, Partnerschaft
Alle Menschen haben das Recht, ihre Sinnlich-
keit und Sexualität zu leben und Beziehungen 
einzugehen. Dabei brauchen Menschen mit 
Behinderung Sexualaufklärung und Begleitung.

Auf eine sorgfältige Begleitung von Beziehungen 
wird geachtet, sodass die persönlichen Bedürf-
nisse und Grenzen der Klientinnen und Klienten 
gewahrt werden können. Bei Bedarf werden ex-
terne Fachstellen wie die Berateria, die Stiftung 
Herzblatt, die Berner Gesundheit beigezogen.
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Die Verantwortung der Verhütung liegt bei 
den Klientinnen, Klienten und den zugehöri-
gen Systemen. Bei Bedarf bietet die Stiftung 
Karolinenheim Unterstützung an.

Umgang mit grenzverletzendem  
Verhalten
Die Hausordnung ist verbindlich, die Einhaltung 
wird erwartet.

Die Stiftung Karolinenheim arbeitet mit den 
Klientinnen und Klienten an einem wertschät-
zenden und respektvollen Umgang untereinan-
der. Das Zusammenleben ist auch geprägt von 
Emotionen, von möglichen Reibungspunkten 
und unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Mit-
arbeitenden unterstützen die Klientinnen und 
Klienten, Konflikte konstruktiv auszutragen und 
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Respektloses und grenzverletzendes Verhalten 
wird nicht akzeptiert.

Werden von Klientinnen und Klienten wieder-
holt schwere Grenzverletzungen gegenüber 
anderen Menschen und dem Mobiliar began-
gen, kann dies ein Ausschluss aus der Stiftung 
Karolinenheim zur Folge haben.

Finanzielles
Die Finanzierung der Leistungsangebote und 
die Höhe der Tarife der Stiftung Karolinenheim 
entsprechen den Vorgaben der Gesundheits-, 
Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des 
 Kantons Bern.

Zusatzleistungen wie Coiffeure, Fusspflege, 
Kleideranschaffungen, spezielle Freizeit und 
Ferienangebote werden zusätzlich in Rechnung 
gestellt. Ausgaben werden vorgängig mit der 
gesetzlichen Vertretung abgesprochen.

Die Rechnungen werden monatlich zugestellt 
und sind fristgerecht zahlbar.

Zusammenarbeit
Mit dem Eintritt delegieren die Eltern oder ge-
setzlichen Vertretungen die Betreuungs- und 
Aufsichtspflicht (Obhut) während der Aufent-
haltszeit an die Stiftung Karolinenheim. Die Stif-
tung Karolinenheim ist hierbei für den gesamten 
Betrieb verantwortlich und muss folglich das 
Wohl und die Interessen aller Klientinnen und 
Klienten sowie des Personals berücksichtigen. 
Wenn immer möglich stehen jedoch das Wohl 
und die Interessen der Klientinnen und Klienten 
an erster Stelle.

Ansprechperson ist grundsätzlich die Bezugs-
person auf der Wohngruppe und das Wohn-
gruppenteam. Bei Bedarf kann die Person auf 
der nächst höheren Hierarchiestufe kontaktiert 
werden. Dies sind: Gruppenleitung, Bereichs-
leitung, Geschäftsleitung, Stiftungsrat.

Beschwerden können innerhalb der Stiftung 
Karolinenheim bei der zuständigen Bezugsper-
son angemeldet werden. Bei Bedarf kann die 
Beschwerde auch auf der nächst höheren Hierar-
chiestufe eingereicht werden. Ebenfalls kann die 
interne Meldestelle kontaktiert werden. Weitere 
Angaben zur internen Meldestelle finden Sie 
auf der Website der Stiftung Karolinenheim. 
Sollte innerhalb der Stiftung Karolinenheim 
keine Lösung gefunden werden, kann eine ex-
terne Beschwerdestelle kontaktiert werden. Im 
Kanton Bern ist dies die Bernische Ombudsstelle 
für Alters-, Betreuungs- und Heimfragen, siehe 
www.ombudsstellebern.ch.

Austritt
Der Aufenthaltsvertrag ist mit einer Kündigungs-
frist von 3 Monaten durch die Klientinnen und 
Klienten kündbar. Ist aufgrund von selbst- oder 
fremdgefährdendem Verhalten oder aufgrund 
gesundheitlicher Verschlechterung die Betreu-
ung in der Stiftung Karolinenheim nicht mehr 
möglich, wird durch die Stiftung eine Kündigung 
ausgesprochen.



STIFTUNG KAROLINENHEIM TEL. +41 34 415 12 19
DORF 21 INFO@KAROLINENHEIM.CH
3472 RUMENDINGEN WWW.KAROLINENHEIM.CH


